
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
ab 29. Juni 2020 öffnet die Grundschule wieder vollständig. Das bedeutet, der Schichtbetrieb 
entfällt und damit auch die Abstandsregel für die Kinder. 
Unser Plan, den wir seit 15.6.2020 umsetzen, bleibt weitestgehend bestehen, am 
Stundenplan Ihrer Kinder ändert sich nichts. Die Anfangs- und Schlusszeiten bleiben 
bestehen. Wir bieten weiterhin eine Betreuung bis 12:00 Uhr für Klasse 2 und 4 an, sofern 
dies notwendig ist. 
 
Nachfolgend habe ich Ihnen die relevanten Aussagen der Ministerin zusammengefasst: 
 

Eckpunkte des Regelbetriebs in der Grundschule bis zum Schuljahresende  

• Grundlage des Unterrichts ist der Bildungsplan mit dem Fokus auf das  

           Kerncurriculum.  

• Eine Schwerpunktsetzung bezüglich der Inhalte ist möglich.  

• Es findet im laufenden Schuljahr kein Unterricht mehr in Sport und Musik statt.  

• Bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 findet keine schriftliche   

           Leistungsfeststellung statt.  

• Unterrichtsbeginn und Pausen sind weiterhin zeitversetzt einzuplanen.  

• Der Stundenplan soll für alle Beteiligten verlässlich sein.  

• Die Kinder haben täglich Präsenzunterricht.  

• Eine Rhythmisierung des Unterrichts einschließlich einer täglichen  

           Bewegungszeit ist bewusst einzuplanen.  

• Es ist auf eine möglichst konstante Klassenzusammensetzung zu achten.  

           Nach Möglichkeit sollte eine Lehrkraft bzw. ein festes Lehrkräfteteam den  

           Unterricht einer Klasse abdecken. Dabei ist die feste Gruppen- 

           zusammensetzung soweit als möglich einzuhalten.  

• Die Notbetreuung entfällt.  

• Anpassungen, die mit Wirkung vom neuen Schuljahr gelten sollen, werden  

           noch rechtzeitig mitgeteilt.  

Ausnahmen von der Teilnahme an Präsenzunterricht  

 Für den Grundschulbetrieb ist wesentlich, dass ausschließlich gesunde Kinder ohne 

Anzeichen der Krankheit SARS-CoV-2 betreut werden. Häufige Symptome sind 

Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns, Fieber oder Husten. Dies schließt 

bezogen auf die Kinder auch Personen ein, die mit ihnen im Hausstand 

zusammenleben. Ebenso gilt weiterhin, dass Kinder, die am Präsenzunterricht 

teilnehmen, in den letzten 14 Tagen nicht in Kontakt zu einer infizierten Person 

gestanden haben dürfen. Mit Beginn des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen 

ab dem 29. Juni 2020 sowie zu Beginn des neuen Schuljahres haben die Eltern, die 

Lehrkräfte und die weiteren an der Schule Beschäftigten eine entsprechende 

schriftliche Erklärung abzugeben, die dokumentiert wird.  
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(Die Erklärung ist beigefügt und muss auf Anweisung des Ministeriums zwingend am 

29. Juni 2020 bei Betreten der Schule abgegeben werden.) 

Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können dies 

der Schule formlos anzeigen und vom Schulbesuch absehen.  

Eltern können ihr Kind ebenfalls aufgrund einer relevanten Vorerkrankung 

unbürokratisch von der Teilnahme am Unterricht entschuldigen. Ob der Schulbesuch 

im Einzelfall gesundheitlich verantwortbar ist, muss ggf. mit dem Kinderarzt geklärt 

werden.  

Folgendes gilt weiterhin: 
__________________________________________________________________________ 
 

1. In die Schule darf man nur kommen, wenn man völlig gesund ist und keinen direkten 
Kontakt zu einem COVID 19 Erkrankten hatte. 

2. Jeden Tag findet Unterricht von 4 Unterrichtsstunden statt. Anfang, Ende und Pause 
sind gestaffelt. 

3. 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn sind Schulhaus und Klassenzimmer geöffnet. Die 
Schüler dürfen direkt ins Klassenzimmer gehen. 
Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht zu früh in die Schule! 

4. Talschüler benutzen nur den hinteren Eingang vom Pausenhof. 
5. Auf den Fluren und Treppen darf man immer nur rechts laufen. Das ganze Schulhaus 

funktioniert wie eine Einbahnstraße. Man darf nicht rennen! 
6. Wir erwarten, dass jedes Kind einen Mund-Nase-Schutz dabei hat.  Er ist aber nur 

dann aufzusetzen, wenn dem Kind eine erwachsene Person näher als 1,50 m kommt. 
Dies ist zum Schutze aller, insbesondere der Lehrerschaft sehr wichtig. Wir wollen 
nicht riskieren, dass Klassen oder die gesamte Schule wieder geschlossen werden 
müssen. 

7. Es dürfen maximal 3 Kinder in der Toilette sein. Dazu hängen wir je ein Schild an die 
Toilettentür, das GRÜN anzeigt, wenn frei ist und auf ROT gedreht wird, wenn 
besetzt ist. Dann muss man draußen warten, bis frei wird. 

8. Jeder sollte mehrmals am Tag gründlich die Hände mit Seife waschen. 
9. Türklinken, Lichtschalter und Fenstergriffe bitte nicht mit der bloßen Hand anfassen. 
10. Gevespert wird nur im Klassenzimmer an den Tischen. 
11. Man darf bei Geburtstagen nichts an andere Kinder ausgeben. 
12. Eltern dürfen das Schulhaus nur nach vorheriger Terminvereinbarung und mit Maske 

betreten. 
__________________________________________________________________________ 
 
Wie hatten vor, unser neues Sozialcurriculum samt neuem Schul-Logo im März mit einer 
Projektwoche einzuführen. Dies ist derzeit nicht möglich, da wir die Gruppen nicht mischen 
sollen. Wir werden in der Woche 6. – 10. Juli in den einzelnen Klassen das Thema mit den 
Kindern besprechen. Damit ist den Kindern das neue Schul-Logo, welches sich auf den T-
Shirts befindet, vertraut. 
 
Zu guter Letzt möchte ich Sie nochmals an die Maserschutz-Impfpflicht erinnern. Bitte 
weisen Sie uns den Impf- oder Immunstatus Ihres Kindes nach. 
 
Wir sind froh über die weitere Öffnung und freuen uns darauf, wieder alle Kinder im 
Klassenzimmer zu unterrichten. 

 
Mit herzlichen Grüßen 

 
 
Ilse Riedl, Rektorin 
23. Juni 2020 


